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schlagen hat. Die Genossenschaft gibt bereitwilligst
tber alle Detailfragen Auskuntft.

Vom neuen Goftesacker am Hornli in Basel.

(Korrespondenz.) (Schluh.)
V. Die Grabdenkmale.

Hat es bei der architektonischen und landschaftlich-
gartnerischen Ausgestaltung eines Friedhofes die Be-
hérde in der Hang, ihre Anschauungen durchzufihren,
so erheben sich meistens groke Schwierigkeiten in
der Anlage der Grabstatten. Und doch gehort zur
harmonischen Friedhofanlage auch dieses Gebiet.
Die personlichen Ansichten und Meinungen (iber das
Grabzeichen wollen sich nur ungern, nur widerstre-
bend den Weisungen, den Richtlinien oder gar den
Vorschriften der Friedhofverwaltung unterordnen.

Die Stadt Basel will versuchen, auch hier die neuen
Gesichtspunkte iber Ausgestaltung der Graberfelder
und der Einzelgraber durchzufiihren.

So fand bei Erdffnung des neuen Zentralfried-
hofes am ,Hornli" eine grofe Ausstellung tiber Fried-
hotkunst statt: Alte und neue Friedhdfe, Formen des
Grabmals und Arten der Bestattung, Grabmal und
Friedhéfe aus friheren Zeiten und aus der Gegen-
wart (Schriften, Drucksachen; Grabsteine, Grabzeichen
aus Holz, Metall; Modellfelder, Urnen).

Die Stadt Basel will es auf freiwilligem Weg ver-
suchen, die neueren Anschauungen hinsichtlich Aus-
gestaltung der Graber und Grabzeichen zum Durch-
bruch zu bringen. Sie hat im Eingangsgebaude des
Friedhofes eine Beratungsstelle eingerichtet; ferner
sind Wegleitungen erlassen worden, und endlich wird
ein schweizerischer Wettbewerb veranstaltet.

DieBeratungsstelle ist durchaus gut; es bleibt
zu wiinschen, daf von ihr mehr Gebrauch gemacht
wird als an andern Orten, wo nur in Ausnahmefallen
Rat geholt wird, wo manchmal die Verfertiger oder
Héandler von Grabzeichen den Trauerhdusern bald
genug dasjenige aufschwafien, was ihnen am meisten
einbringt und damit die beratenden Organe vor
fertige Tatsachen stellen.

Die Wegleitung mufy sich mit allgemeinen

Hinweisen begnigen. Sie ist manchmal dahin be-
schrankt, daf sie nur Auswiichsen steuern kann. Was
mit bestimmten Vorschriften, deren Ausfiihrung in
die Hand einer guten, mit Befugnissen ausgestatteten
Grabmalkommission gelegt ist, erreicht werden kann,
zeigt am eindricklichsten der Friedhof ,Rosenfeld” in
Winterthur.

Der Wettbewerb, an dem alle Architekten,
Handwerker und Kiinstler (Bildhauer, Graphiker usw.)
schweiz. Nationalitat und Auslander, die wenigstens
seit zwei Jahren in der Schweiz niedergelassen sind,
teilnehmen koénnen, sieht folgende Abteilungen vor:

Abteilung A. Stehende Grabmaler) ste-
lenpfeiler- oder kreuzformig), aus Natur- oder Kunst-
stein, keramischen Materialien, Gukeisen, Bronzegu,
usw.

Grabart 1: Sarggraber fir Erwachsene.
Hochstmake: Hohe 1,20, Breite 0,55, Grund-
flache 16 dm?.

Crabart 2: Sarggraber fiir grohe Kinder.
Hochstmahke: Hohe 0,80, Breite 0,35, Grund-
flache 9 dm?

Grabart 3: Sarggraber fiir kleine- Kinder.
Hochstmahke : Hohe 0,70, Breite 0,35, Grund-
flache 6,25 dm?2.

Grabart 4: Urnengraber.
Hochstmahe: Hohe 1,00, Breite 0,55, Grund-
flache 16 dm™

Abteilung B. Liegende Grabmaler (mit
vollstandigeroder teilweiser Uberdeckung des Grabes),
aus Natur- oder Kunststein, keramischen Materialien,
Gukeisen, Bronzeguh, usw.

Grabart 1: Sarggraber fiir Erwachsene.
Mahke: Lange 1,40, Breite 0,60 m oder Lange
0,40 bis 0,60, Breite 0,60 m.

Grabart 2: Sarggréber fiir groke Kinder.
Mahe: Lange 0,90, Breite 0,45 m oder Lange
0,30 bis 0,45, Breite 0,45 m.

Grabart 3: Sarggraber fiir kleine Kinder.
Mabke: Lange 0,60, Breite 0,40 m oder Linge
0,27 bis 0,40, Breite 0,40 m.

Grabart 4: Urnengréber.
Mahke: Lange 0,85, Breite 0,60 m oder Lange
0,40 bis 0,60 m, Breite 0,60 m.

Die' Hohe (Dicke) aller liegenden Grabmaler soll
am Fufende 20 cm betragen und kann gegen das
Kopfende auf 40 cm ansteigen.

Abteilung C. Kreuze aus Metall (Schmied-
eisen, Bronze und &hnliche Legierungen, Weifkmetall
wie Durana und &hnliche schmiedbare Legierungen)
oder aus Holz.

Grabart 1: Sarggraber fiir Erwachsene.
Hoéchstmake: Hohe 1,20, Breite 0,55, Grund-
flache 16 dm?®.

Grabart 2: Sarggraber fiir grofse Kinder.
Hoéchstmahe: Hohe 0,80, Breite 0,45, Grund-
flache 9 dm?®.

Grabart 3: Sarggraber fir kleine Kinder.
Hochstmahe: Hohe 0,70; Breite 0,35, Grund-
flache 6,25 dm®

Grabart 4: Urnengraber.

Hochstmahe: Hohe 1,00, Breite 0,55, Grund-
flache 16 dm?.

Abteilung D. Beschriftung usw.
Wettbewerb fiir Alphabete und Symbole.

Wegleitungen fiir die Teilnehmer
am Wettbewerb.
A. Allgemeines.

Der neue Friedhof am Hérnli ist der Zentralfried-
hot fir den Kanton Basel-Stadt. Er muk mit der
bestm&glichen Ausniifung der vorhandenen Grund-
flache rechnen. Aus dieser Forderung ergaben sich
grofke, tbersichtliche Grabfelder. Diese sind als Ein-
zelfriedhofe in den Wald eingebettet. Sie erhalten
durch die Umrahmung mit Baumen ihre rdumliche
Wirkung.

Die Aufteilung des Ganzen, die Bepflanzung, der
Blumenschmuck und nicht zulekt die Grabmaler selber
missen die der Anlage zu Grunde liegende Idee
unterstiiken. Nur wenn dies der Fall ist, wird der
Friedhof ein vollendetes Werk sein.

Daraus ergeben sich namentlich hinsichtlich der
Groke, der Form und des Materials der Grabmaler,
besonders derjenigen deyr Reihengraber, bestimmte
Vorschriften, wie sie auch fiir andere neuere Friedhéfe
aufgestellt sind.

Als Material fir Grabmaler werden im neuen
Friedhof zugelassen: Naturstein, bearbeiteter Kunst-
stein, Bronze und ahnliche Legierungen, z. B. Weik-
metalle wie Durana, Schmiede- und Guheisen, Hart-
holz. Nicht zugelassen werden unbearbeitete Kunst-
steine, sowie alle polierten Steine, ferner Blech, Eternit,
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Glasplatten, Gipsfiguren, Photographien und andere
den asthetischen Eindruck stérende Materialien. Nur
ausnahmsweise zugelassen werden weifse und schwarze
Steine.

Das Grabmal ist vor allem als Trager der Schrift

aufzufassen. Symbolische Zeichen als Relief oder ein- |-

graviert sollen sich mit der Schrift zur Einheit ver-
binden. In jedem Fall sind sie der Gesamtform un-
terzuordnen. Die Beschrankung im Ausdruck freier
Ideen, die die Riicksicht auf die Gesamtwirkung ver-
langt, soll aber ausgeglichen werden durch das klare
Auseinanderhalten mannigfaltiger Typen fiir verschie-
dene Grabarten (Reihengraber Erwachsener und
Kinder, Plattengraber, Urneneinzelgraber, Urnenrei-
hengraber).

Der Wettbewerb, der durch das Sanitatsdeparte-
ment des Kantons Basel-Stadt ausgeschrieben wird,
hat vor allem den Zweck, eine Anzahl klarer und
guter Grabmaltypen zu erhalten, die geeignet sind,
dem neuen Friedhof eine wiirdige und ruhige Hal-
tung zu verleihen.

Sie sollen spater dem Publikum und den Bild-
hauern fir die Bestellung und Ausfihrung als Anhalt
und Vorbild dienen.

B. Besonderes.

GrabmalerfirdasReihengrab. Die Reihe
ist zu 30 Grabern angenommen. Die Graber liegen
sich in zwei Reihen gegeniiber; sie sind auf der
Rickseite der Grabmaler von einer Griinhecke ein-
gefaft, so dal jede Doppelreihe des Feldes einen
geschlossenen Gang bildet. Die Grabmaler werden
in der Regel aus stehenden Steinen bestehen; doch
sollen, als Unterbrechung, auch Kreuze aus Metall
oder Holz zugelassen werden. Die Grabmaler sollen
so gestaltet sein, daly sie den raumlichen Gedanken
eines solchen Ganges unterstiisen.

Plattenformige Grabmaler. Die Platten
werden in Reihen gelegt. Sie sollen in ihrer Form
diese Aufreihung zum Ausdruck bringen.

Bei den Platten der Kindergraber und Urnengraber
fallen die Hecken zwischen den Kopfenden der in Dop-
pelreihen gegeneinander liegenden Graber weg.

Grabkreuze. Fir Grabkreuze sind besondere
Felder bereitgehalten.

Beschriftung. Bei der Wahl der Schrift des
symbolischen Beiwerks muls das Material beriicksich-
tigt werden, da der Charakter der Schrift bedingt ist
durch das Material.

Grabbepflanzung. Auch diese ist wichtig fir
den Allgemeineindruck des Friedhofes. Winterthur ist
hinsichtlich Bepflanzung wohl eine seltene Ausnahme,
weil dort der Friedhofgartner allein die Bepflanzung
besorgt; Ausnahmen sind nur mdglich, wenn das
Trauerhaus einen eigenen standigen Hausgartner besitst.

Im neuen Friedhof am Hornli hofft man, durch
gtitliche Vereinbarung mit den Gréaberbesifsern eine
gewisse Farbigkeit des Blumenschmuckes zu erreichen,
die ihrerseits die Orientierung erleichtern soll, z. B.
durch Schaffung eines ,roten Feldes”, eines ,blauen
Feldes" usw.

Bauchronik.

Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt
Ziirich wurden am 5. August fiir folgende Baupro-
jekte, feilweise unter Bedingungen, erfeilt : :

Ohne Bedingungen:
1. R. Farber, Erstellung von Badezimmern Hohl-

strale 46, Z. 4;

2. E. Helbling, Mehrfamilienhaus Schanzackerstr. 18,

Abanderungsplane, Z. 6;

Mit Bedingungen:

Cuva A.-G., Umbau Ankengasse 10, Z. 1;

Genossenschaft zur alten Seidenpost, Umbau

Seidengasse 11, Abanderungsplane, Z. 1;

Th. Russenberger, Umbau Miinsterhof 17/Kambel-

gasse, Z. 1;

Stadt Ziirich, Einbau eines Personenaufzugs Leon-

hardstrake 16, Z. 1;

Baugenossenschaft Kalchbiihl, dreifache Mehrfa-

milienhduser mit Autoremisen und Einfriedung

Widmerstrake 60, 62, 64, 66, 68, Z. 2;

8. Baugenossenschaft Mattenhof, Wohn- und Ge-
schaftshauser mit Autoremisen, Einfriedung und
teilweiser Abgrabung des Vorgartengebietes See-
strafe 352, 354/Renggersteig (abgeandertes Pro-
jekt), Z. 2;

9. V. Rhein, Einbau eines Personenliftes Brand-
schenkestrake 51, Z. 2;

10. A. Ziegler, Anbau an Lagerschuppen Vers.-Nr.
3507 bei Fellenbergstrake 48, Z. 3:

11. E. Bruder, Umbau Kanonengasse 33, Z. 4;

12. M. Fuchs, An- und Umbau mit Hofunterkellerung
Bauhallenstrake Nr. 2, 6/Kanzleistrake 71/Lang-
strake, Z. 4;

13. Ph. Hartwig, Umbau Freyastrake 19/21, Z. 4;

14. E. Kellenberger Scéhne, Benzintankanlage mit
Abfillsaulen Hohlstr. 118/Brauerstr. 115, 117, Z. 4;

15. M. Leiter, Erstellung von Badezimmern Badener-
strake 248, Z. 4;

16. F. Reil, Erstellung von Badezimmern Rotwand-
strake 69, Z. 4;

17. O. Streicher, Geschaftshaus Stauffacherstrake 27,
Abanderungspléne, Z. 4;

18. Stadt Zirich, Erdgeschoumbau Limmatstr. 18, Z. 5;

19. W. Ziegler, Warenaufzuganbau, Verlangerung des
Vordaches und Umbau Heinrichstr. 177, Z. 5;
Kanton Zurich, Umbau im Gebaude Vers.-Nr.

20. 126 bei Plattenstrale 7, Z. 7;

21. G. Suter, Fortbestand des provisorischen Anbaues
Vers.-Nr. 679/Nufgasse, Z. 8.

Vom Umbau der Quaibriicke in Ziirich. (Korr.)
Die im Umbau begriffene obere Halfte der Quai-
briicke befindet sich nun wieder im Stadium der
Aufristung. Nachdem die Verstarkung der Eisen-
konstruktionen durchgefiihrt war, wurden die Holz-
verschalungen fiir die Eisenbeton-Deckenkonstruktion
eingelegt. Vorlekte Woche gelangte eine Beton-
maschine zur Aufstellung und es wurde alsbald mit
Betonieren begonnen, sodak nun die Deckplatte bald
ihrer Vollendung entgegengeht. Gleichzeitig ist auch
mit der Wiedereinseung des Briickengelanders be-
gonnen worden.

Von verschiedenen Seiten wird nun ein gewisses
Befremden dartiber geduhert, dak nicht gleichzeitig
eine Verbreiterung der Briicke vorgenommen wurde.
Es wurde dabei die Anregung gemacht, einen Teil
der bisherigen Trottoire in die Fahrbahn einzube-
ziehen und dafir aukerhalb der bisherigen Trottoire
als freitragende Konstruktion je einen neuen Trottoir-
streifen anzufligen. Auf Seite der Behérden scheint
jedoch die Auffassung zu herrschen, dak die Briicke
in ihrer jekigen Breite auch in Zukunft dem Verkehr
gentige. In diesem Zusammenhang darf darauf hin-
gewiesen werden, dafy schon im Wettbewerb fiir die
Seeufergestaltung im Jahre 1926 die meisten Projekte
oberhalb der Quaibriicke einen besonderen Fuk-
gangersteg als Fortseung der Quaianlagen vorge-
sehen hatten.

N o u opuw



	Vom neuen Gottesacker am Hörnli in Basel [Schluss]

